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2. der Täter Rädelsführer ist.
(4) Die Vorbereitung und der Versuch sind strafbar.
(5) Schiffe im Sinne dieser Bestimmung sind nicht stän
dig am Meeresgrund befestigte Wasserfahrzeuge jedes 
beliebigen Typs einschließlich Fahrzeuge mit dynami
schem Auftrieb, U nterwasserfah rzeuge oder andere 
schwimmende Fahrzeuge, die auf dem offenen Meer und 
den damit zusammenhängenden Seegewässem verwendet 
werden.
(6) Fest verankerte Plattformen im Sinne dieser Bestim
mung sind künstliche Inseln, Anlagen oder Konstruk
tionen, die zum Zwecke der Erforschung oder Ausbeutung 
von Ressourcen oder zu anderen ökonomischen Zwecken 
ständig auf dem Meeresgrund befestigt sind.“

46. Im § 201 wird als Abs. 4 eingefügt:
„(4) Die Verfolgung tritt auf Antrag des Geschädigten
ein “

47. Als § 221 а wird eingefügt:

„§221 a
Angriff auf völkerrechtlich geschützte Personen

fl) Wer eine völkerrechtlich geschützte Person entführt, 
körperlich mißhandelt oder rechtswidrig ihrer persönli
chen Freiheit beraubt oder sie mit solchen Handlungen 
bedroht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, Ver
urteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer auf die Diensträume, die 
Privatwohnung oder die Beförderungsmittel einer völ
kerrechtlich geschützten Person einen gewaltsamen An
griff begeht oder mit einem solchen Angriff droht, der 
geeignet ist, das Leben, die Gesundheit oder die per
sönliche Freiheit dieser Person zu gefährden.
(3) Der Versuch ist strafbar. In den Fällen der Entfüh
rung einer völkerrechtlich geschützten Person ist die 
Vorbereitung strafbar.“

48. Im § 234 wird als Anmerkung eingefügt:
„Anmerkung: Geringfügige Hehlerei kann als Ordnungs- 
Widrigkeit verfolgt werden.“

49. Als § 241 а wird eingefügt:

„§241 a
Fälschung oder Vernichtung beweiserheblicher Daten

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr Daten, die 
rechtiserhebliche Tatsachen beweisen, vernichtet oder 
verfälscht oder von verfälschten Daten Gebrauch macht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, Verurtei
lung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.“

50. Die §§245 und 246 erhalten folgende Fassung:

Geheimnisverrat

§245
(1) Wer als Geheimnisträger Staatsgeheimnisse offert
bart oder in anderer Weise für Unbefugte zugänglich 
macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, Ver
urteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer entgegen einer ihm durch Gesetz, Vertrag oder 
durch Festlegungen der Leiter von Staatsorganen, wirt
schaftsleitenden Organen, Kombinaten, Betrieben, Ge
nossenschaften, Einrichtungen oder gesellschaftlichen Or
ganisationen auferlegten Pflicht geheimzuhaltende Infor
mationen offenbart oder in anderer Weise für Unbe

fugte zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren, Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe 
oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(3) -Wer sich durch unlautere Methoden Kenntnis von 
Staatsgeheimnissen oder anderen geheimzuhaltenden In
formationen verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren, Verurteilung auf Bewährung oder mit Geld
strafe bestraft

(4) Wer unberechtigt Staatsgeheimnisse oder andere ge
heimzuhaltende Informationen erlangt und die Pflicht 
zu ihrer Geheimhaltung verletzt, wird nach Absatz 2 be
straft

(5) Wer durch die Tat in den Fällen der Absätze 1 bis 3 
staatliche oder wirtschaftliche Interessen oder die Sicher
heit der Deutschen Demokratischen Republik erheblich 
gefährdet oder wer die Tat aus Vorteilsstreben begeht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren bestraft.

(6) Der Versuch ist strafbar.“

„§246
Wer fahrlässig als Geheimnisträger Staatsgeheimnisse 
oder entgegen einer ihm durch Gesetz, Vertrag oder durch 
Festlegungen der Leiter von Staatsorganen, wirtschafts
leitenden Organen, Kombinaten, Betrieben, Genossen
schaften, Einrichtungen oder gesellschaftlichen Organisa
tionen auf erlegten Pflicht andere geheimzuhaltende In
formationen offenbart, in anderer Weise Unbefugten zu
gänglich macht oder abhanden kommen läßt und dadurch 
staatliche oder wirtschaftliche Interessen oder die Si
cherheit der Deutschen Demokratischen Republik erheb
lich gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah
ren, Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft.“

51. Als § 246 а wird eingefügt:

„§ 246 a
Rechtswidriger Zugriff zu Daten

Wer sich oder anderen rechtswidrig Zugang zu Daten 
verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffent
lichem Tadel bestraft.“

52. § 247 erhält folgende Fassung:

„§247
Bestechlichkeit

(1) Wer unter Mißbrauch der ihm durch seine Dienst
stellung, durch Vertrag oder in sonstiger Weise übertra
genen Befugnisse für die pflichtwidrige Bevorzugung 
eines anderen oder für eine sonstige Verletzung der ihm 
übertragenen Pflichten Geschenke oder andere Vorteile 
fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, Verurteilung auf Be
währung oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Schwere Fälle der Bestechlichkeit werden mit Frei
heitsstrafe bis zu acht Jahren bestraft. Ein schwerer Fall 
liegt vor, wenn der Täter
1. die ihm übertragenen Befugnisse in einer das Ver

trauen der Bürger besonders schädigenden Weise miß
braucht;

2. erhebliche Vorteile fordert, sich versprechen läßt oder 
annimmt;

3. die Tat zusammen mit anderen ausführt, die sich un
ter Ausnutzung der ihnen übertragenen Befugnisse 
oder zur wiederholten Begehung von Straftaten der


